
Vertrag für die Lohnverarbeitung von biologischen 
Lebensmitteln und Futtermitteln 

 
 
Zwischen dem Knospe-Produzenten: 
 
Name, Vorname: 

 
Strasse: 

 
PLZ, Ort: 

 
Betriebsnummer: 

 
 
 
Und dem Lohnverarbeiter: 
 

Firmenname: 
 

Strasse: 
 

PLZ, Ort: 
 

Kontaktperson: 
 

 
 
1. Zweck des Vertrages 
 
Dieser Vertrag regelt die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Produzenten und 
dem Lohnverarbeiter. 
 
 
2. Vertragsgegenstand 
 
Der Vertrag regelt die Lohnverarbeitung von Knospe-Produkte. Eine weitere Verarbeitung ist 
nicht Gegenstand dieses Vertrages. 
Der Lohnverarbeiter ist nicht berechtigt Knospe-Produkte unter eigenem Namen zu 
vermarkten. Es sei denn, er schliesst mit der BIO SUISSE einen Lizenzvertrag ab. 
 
 
3. Pflichten des Produzenten 
 
Der Produzent gewährt dem Lohnverarbeiter Einsicht in die BIO SUISSE Richtlinien und 
Verordnungen. Der Produzent übergibt dem Lohnverarbeiter die Weisung der entsprechenden 
Erzeugnissen (1. Milch und Milchprodukte, 2. Fleisch und Fleischerzeugnisse, 3. Obst und 
Gemüse, 4. Getreide und Getreideprodukte, 5. Alkoholika und Essig, 6. Pflanzliche Öle und 
Fette, 7. Eier und Eiprodukte). 
Die Inspektionsgebühren für die Lohnverarbeitung gehen zu Lasten des Produzenten. 



4. Pflichten des Lohnverarbeiters 
 
Der Lohnverarbeiter verpflichtet sich zur Einhaltung gesetzlichen Bestimmungen (z.B. 
Lebensmittelrecht) und der BIO SUISSE Richtlinien sowie deren Verordnungen.  
 
Die Inspektionsstelle des Produzenten kann beim Lohnverarbeiter Inspektionen durchführen. 
Der Lohnverarbeiter gewährt das Inspektionsrecht angemeldet oder unangemeldet. 
 
 
5. Verletzung der BIO SUISSE Vorgaben  
 
Verletzungen der BIO SUISSE Vorgaben werden im gesetzlichen Rahmen von der 
Zertifizierungsstelle sanktioniert.  
Der Produzent ist berechtigt, bei Verschulden des Lohnverarbeiters auf diesen Regress zu 
nehmen. 
 
 
6. Datenschutz 
 
Die Daten des Lohnverarbeiters werden vertraulich behandelt. 
 
 
   
Ort, Datum:  Ort, Datum: 
   
   

   
Knospe-Produzent:  Lohnverarbeiter: 
   
   

   
 
 
 
 
Die Kopie dieses Vertrages wird vom Produzent an die Kontrollstelle weitergeleitet. 



Anhang zum Lohnverarbeitungsvertrag für Knospe-Produkte 

 

zwischen dem Knospe-Produzenten: und dem Lohnverarbeiter: 
(Firmenstempel oder Name und Ort) (Firmenstempel oder Name und Ort) 
 
   

   
 
Lohnverarbeitungsprodukte auflisten und Zutreffendes ankreuzen: 

Lohnverarbeitungsprodukte Verarbeitung Schlachtung Abpacken 
beim Lohn-
verarbeiter 

Lagerung 
beim Lohn-
verarbeiter 

Rezeptur 
beiliegend 

      

      

      

      

      

Der Lohnverarbeiter verpflichtet sich die BIO SUISSE Richtlinien und Weisungen einzuhalten.  

Dokumentation der Rezepturen und Verarbeitungsverfahren durch den Lohnverarbeiter: 
• Offenlegen der Rezepturen (Zusammensetzung auf 100 % zum Zeitpunkt der Verarbeitung) und 

der Verarbeitungsverfahren mit Angabe des Verarbeitungsstandortes 
• Offenlegen der Belege der zugekauften Rohstoffe mit Bestätigungen der Gentechfreiheit bei 

Kulturen, Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffen 
 
Sicherstellung der Separierung 
• Der Lohnverarbeiter stellt die Separierung der verschiedenen Rohstoffqualitäten (nicht biologisch, 

biologisch) sowie der vom Produzenten gelieferten Zutaten während der Lagerung und der 
Verarbeitung sicher. Die Ware ist klar zu bezeichnen. Die Lagerung in verschiedenen Räumen ist 
nicht notwendig. 

 

Dokumentation der Warenflüsse: 
• Der Lohnverarbeiter ist berechtigt, folgende Zutaten direkt zu beschaffen: 

- biologische Gewürze 
- biologischer Schweinespeck (muss von einem Knospe-Lizenznehmer stammen) 
- in den produktspezifischen Weisungen aufgeführten konventionelle Zutaten (max. 5% der 
Zutaten), Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsmittel  

• Der Lohnverarbeiter führt für jede verarbeitete Charge ein Verarbeitungsjournal mit 
Mengenangabe der verwendeten Rohstoffe und der hergestellten Endprodukte  

• Der Lohnverarbeiter weist die beschafften Zutaten auf der Rechnung aus (für Gewürze genügt 
eine Sammelposition) 

 
Knospe-Produzent: Lohnverarbeiter: 
(Rechtsgültige Unterschrift) (Rechtsgültige Unterschrift) 
 
 

Ort, Datum: Ort, Datum: 

 
Die Kopie dieses Vertrages wird vom Produzent an die Kontrollstelle weitergeleitet. 
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